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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.06.1990

Norm

StGB §129 Z1

Rechtssatz

Das Überklettern eines etwa zwei Meter hohen (und demgemäß eine Barrierefunktion erfüllenden) Tores entspricht

selbst dann, wenn es keine besondere Geschicklichkeit erfordert, jedenfalls dem Begriff "Einsteigen" in § 129 Z 1 StGB.
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